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Höhergruppierungsanträge 
im Bereich des TV-L   
Beschäftigte müssen selbst entscheiden 

Die umfangreichen Änderungen bei 
der Eingruppierung im Bereich des Ta-
rifvertrags für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) wurden bereits im 
vergangenen Heft (BuB 71(2019)11, 
S. 624-627) dargestellt: Bibliotheks-
beschäftigte werden ab 1. Januar 2020 
nicht mehr nach »Speziellen Tätig-
keitsmerkmalen (TM)«, bisher in Teil 
II.1 der Entgeltordnung (EGO), ein-
gruppiert, sondern nach den »Allge-
meinen TM« des Teils I.

Die Überleitung von Beschäftigten aus 
der »Großen EG 9« in die neue »EG 9b« 
und aus der »Kleinen EG 9« in die neue 
»EG 9a« erfolgte rückwirkend und auto-
matisch bereits zum 1. Januar 2019 ge-
mäß § 29b TVÜ-Länder, diese stellten 
keine »Höhergruppierungen« dar, für 
die es eines Antrags bedurft hätte. In 
diesem Artikel geht es nun um die Moda-
litäten eines Höhergruppierungsantrags 
in anderen Fällen, in denen sich »eine 
höhere Eingruppierung ausschließlich 
aufgrund der zum 1. Januar 2020 in 
Kraft tretenden Änderungen in der EGO 
zum TV-L ergibt« (§ 29d TVÜ-Länder), 
und darum, was hierbei zu beachten ist – 
wobei im Grunde alles wieder so abläuft, 
wie es auch schon früher bei vergleich-
baren Änderungen der Entgeltordnung 
(EGO), zum Beispiel in 2017 bei den 
Kommunen, erfolgte. Allerdings gibt es 
Unterschiede bei den zugrundeliegen-
den Tarifverträgen TVöD und TV-L.

Die wichtigen Regelungen für die 
Länder finden sich 
• zum Höhergruppierungsantrag 

im neuen § 29d des »Tarifvertrags 
zur Überleitung der Beschäftig-
ten der Länder in den TV-L und 
zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder)«,

• zum Höhergruppierungsverfahren 
im (geänderten) § 17 Absatz 4 des 
TV-L.

Die wesentlichen Auszüge sind im bei-
gefügten Infokasten (siehe Seite 696) 
abgedruckt. Im Folgenden wird auf 
diese Paragrafen nur kurz als »§ 29d« 
und »§ 17« verwiesen – wobei zu beach-
ten ist, dass es sich um Paragrafen aus 
zwei unterschiedlichen Tarifverträgen 
handelt.

Höhergruppierungsantrag

In § 29d Absatz 1 ist zunächst geregelt, 
dass die bisherige Eingruppierung (bis 
2019) unverändert weiter gilt – es sei 
denn, es wird von der/dem Beschäftig-
ten ein Antrag nach Absatz 2 gestellt 
(»Absatz 2 bleibt unberührt«). Dort 
heißt es dann: »Ergibt sich in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 nach den Änderun-
gen in der EGO zum TV-L eine höhere 
Entgeltgruppe (EG), sind die Beschäf-
tigten auf Antrag in die EG eingruppiert, 
die sich nach § 12 TV-L ergibt.« Dieser 
Satz wirkt zunächst unverständlich, er 
bedeutet aber: Wenn sich aufgrund von 
Änderungen in der EGO (also nicht auf-
grund individuell veränderter Tätigkeit) 
eine höhere EG ergibt, muss von der/
dem Beschäftigten ein (schriftlicher, 
formloser) Antrag gestellt werden, der 
dann nach § 12 TV-L, das heißt also: an-
hand der geänderten (!) EGO, beschie-
den wird, womit die Eingruppierung 
neu festgestellt ist.

Der Antrag kann ab dem 1. Januar 
2020 (= Änderung EGO) und laut § 29d 
Absatz 3 bis zum 31. Dezember 2020 ge-
stellt werden, danach ist dies nicht mehr 
möglich. Der Antrag wirkt dabei immer 
auf den 1. Januar 2020 zurück – die Be-
schäftigten können sich also Zeit lassen 
und in Ruhe prüfen, ob sich ein Höher-
gruppierungsantrag lohnt (siehe un-
ten). Zu beachten ist, dass nach Absatz 
3 alle Änderungen in der Stufe der bishe-
rigen EG, die nach dem 1. Januar 2020 

eintreten, bei einer Höhergruppierung 
dann ebenfalls zum 1. Januar »zurück 
abgewickelt« werden. (Und noch: Bei 
am 1. Januar 2020 – zum Beispiel wegen 
Elternzeit – ruhendem Arbeitsverhältnis 
beginnt die Jahresfrist für einen Antrag 
mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit.)

Höhergruppierungsverfahren

Komplizierter wird es nun beim »Hö-
hergruppierungsverfahren«. Wichtig 
zu wissen ist: Im TV-L wird keine »stu-
fengleiche Höhergruppierung« einge-
führt (wie es sie bei Kommunen, Bund 
und Hessen gibt), auch nicht bei einer 
Veränderung der Tätigkeiten. Das heißt: 
Beim TV-L laufen sämtliche Höhergrup-
pierungen, egal aus welchem Grund, 
nach dem »alten« Verfahren des § 17 
Absatz 4, mit komplizierter Berechnung 
und gegebenenfalls »Garantiebetrag«. 
Eine Unterscheidung (wie sie in 2017 
bei den Kommunen nötig war), ob eine 
Höhergruppierung aufgrund von Ände-
rungen in der EGO oder in der eigenen 
Tätigkeit erfolgt, erübrigt sich bei den 
Ländern.

Vorab eine in § 29d Absatz 2 zu fin-
dende »Sonderregelung«: Wer sich bei 
der Überleitung in die geänderte EGO 
in Stufe 1 befindet, kommt bei einer Hö-
hergruppierung wieder in Stufe 1 (der 
höheren EG), die bisher in Stufe 1 ver-
brachte Zeit wird angerechnet. Für alle 
anderen Fälle (EG 2-14, jeweils ab Stufe 
2) gelten die nun folgenden Regelungen 
nach § 17 Absatz 4. Danach muss eine 
Höhergruppierung in zwei oder drei 
Schritten vorgenommen werden.

Erster Schritt: Zuordnung zu einer Stufe 
in der höheren EG

Satz 1: »Bei Eingruppierung in eine 
höhere Entgeltgruppe werden die Be-
schäftigten derjenigen Stufe zugeord-
net, in der sie mindestens ihr bisheri-
ges Tabellenentgelt erhalten, mindes-
tens jedoch der Stufe 2«. Das heißt: 
Die/Der Beschäftigte muss in der hö-
heren EG »von links nach rechts« nach-
sehen, in welcher Stufe der höheren 
EG mindestens der Entgeltbetrag der 
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bisherigen, niedrigeren EG auftaucht 
(in wenigen Fällen der Tabelle gibt es 
identische Beträge) oder überschrit-
ten wird (was meistens der Fall ist). In 
diese Stufe kommt die/der Beschäftigte 
bei einer Höhergruppierung definitiv 
hinein (egal, was sich bei den weite-
ren Schritten noch ergibt) – dabei kann 
eine niedrigere oder auch die gleiche 
Stufe wie bisher herauskommen. Diese 
Stufe muss sie/er ab dem Tag der Hö-
hergruppierung die entsprechende An-
zahl an Jahren durchlaufen, dann wird 
wiederum die nächste Stufe erreicht. 
Generell gilt: Die/Der Beschäftigte 
kommt hierbei mindestens in Stufe 2.

Der erste Schritt ist kein »Be-
rechnungsschritt«, sondern eher ein 
»Feststellungsschritt«.

Geht eine Höhergruppierung nicht 
in die nächste EG, sondern in eine noch 
höhere, dann heißt es in Satz 1: »Bei 
Eingruppierung über mehr als eine Ent-
geltgruppe wird die Zuordnung zu den 
Stufen so vorgenommen, als ob fak-
tisch eine Eingruppierung in jede der 
einzelnen Entgeltgruppen stattgefun-
den hätte« (Satz 1). Das bedeutet, dass 
der oben dargestellte Vorgang mehrfach 
durchlaufen werden muss: von der jetzi-
gen EG in die nächsthöhere, dann wie-
der neu in die übernächste EG und so 
weiter. Die Frage eines Garantiebetrags 
wird dabei nur einmal, am Ende der 
Rechnungskette, gestellt (Vergleich des 
Betrags in »Ausgangs-EG« mit dem der 
»Ziel-EG«).

Zweiter Schritt: Unterschieds- oder 
Garantiebetrag?

Wie viel Geld bei der Höhergruppie-
rung herauskommt, muss nun berech-
net werden, zwei Möglichkeiten gibt es 
hierbei gemäß Satz 2. Der eine Fall: Es 
gibt den tatsächlichen Unterschiedsbe-
trag zwischen dem bisherigen und dem 
im ersten Schritt festgestellten Entgelt-
betrag. Liegt dieser aber in den EG 2-8 
unter 100 Euro und in den EG 9a-15 un-
ter 180 Euro, dann werden anstelle des 
Unterschiedsbetrags für die Dauer der 
Laufzeit in der höheren Stufe diese 100 
oder 180 Euro als »Garantiebetrag« ge-
zahlt (diese Beträge sind im TV-L jetzt 

massiv erhöht worden). Das ist dann 
der zweite Fall (wobei sich die Angaben 
»EG 2-8« und »EG 9a-15« jeweils auf 
die EG beziehen, in die jemand durch 
die Höhergruppierung hineinkommt). 
ABER:

Dritter Schritt: Höhe des  
Garantiebetrags

Für den Fall, dass bei der Berechnung im 
zweiten Schritt ein Garantiebetrag her-
auskam (egal, ob bei »stufengleicher Zu-
ordnung« oder Zuordnung zu einer nied-
rigeren Stufe), gibt es im neuen Satz 3 
allerdings eine »Deckelungs-Regelung«: 
»Ist der Garantiebetrag höher als der Un-
terschiedsbetrag bei stufengleicher Zu-
ordnung, wird als Garantiebetrag der 
Unterschiedsbetrag gezahlt« (und zwar 
der Unterschiedsbetrag aus der »stu-
fengleichen« Zuordnung).

Sinn und Zweck dieser Regelung ist, 
dass sozusagen der Unterschiedsbetrag 
bei einer »stufengleichen Höhergrup-
pierung« »das höchste der Gefühle« dar-
stellt: Es soll niemand durch einen Ga-
rantiebetrag mehr Geld bekommen als 
der Unterschied zwischen zwei EG in 
derselben Stufe ausmacht.

Es muss also – nur in den Fällen, in 
denen sich ein Garantiebetrag ergäbe 
– in einem dritten Schritt nun noch ab-
schließend der ermittelte Garantiebe-
trag mit dem Unterschiedsbetrag in 
derselben Stufe zwischen den beiden 
infrage kommenden EG verglichen wer-
den. Wäre bei diesem Vergleich der Ga-
rantiebetrag höher als der Unterschieds-
betrag zwischen der Stufe in der bishe-
rigen EG und derselben Stufe in der 
nächsthöheren EG, wird nicht der »nor-
male« Garantiebetrag (100 oder 180 
Euro) gezahlt, sondern stattdessen (für 
die Dauer der Stufenlaufzeit) »als Ga-
rantiebetrag« dieser Unterschiedsbe-
trag zwischen den beiden Beträgen der-
selben Stufe. (Ob der Garantiebetrag hö-
her wäre, dürfte angesichts der glatten 
Beträge relativ schnell in der Tabelle ab-
zuschätzen sein.)

Wenn Beschäftigte bei einer Höher-
gruppierung in einer niedrigeren Stufe 
landen, kann diese neue Regelung in 
wenigen Fällen auch dazu führen, dass 

sie zwei volle Stufenlaufzeiten mit dem-
selben Entgelt verbringen: Zunächst in 
der ermittelten (niedrigeren) Stufe als 
Garantiebetrag, dann ab Erreichen der 
nächsten Stufe regulär. Aber es gibt in 
der Tabelle auch zahlreiche Fälle, in de-
nen der Unterschiedsbetrag wesentlich 
höher ist als es jeder Garantiebetrag je-
mals wäre.

(Übrigens: Die Änderungen beim 
Garantiebetrag, also die neuen Beträge 
und die »Deckelungs-Vorschrift« in Satz 
3, traten schon zum 1. Januar 2019 in 
Kraft. Sie gelten aber auch für Beschäf-
tigte, die am 31. Dezember 2018 bereits 
einen Anspruch auf einen Garantiebe-
trag hatten, vgl. »Protokollerklärung zu 
§ 17 Absatz 4 Satz 2 und 3«.)

In der »Höhergruppierungstabelle« 
dieses Artikels (siehe Seite 697) sind 
alle oben dargestellten Schritte berück-
sichtigt worden. Dort ist abzulesen, wel-
cher »Höhergruppierungsgewinn« je 
nach EG und Stufe für die Beschäftigten 
herauskommt.

Höhergruppierungsantrag: Ja oder 

Nein?

Nach Kenntnis des Höhergruppierungs-
gewinns sollte zum Schluss aber je-
de/r Beschäftigte für sich selbst überle-
gen und ausrechnen, ob sich ein Antrag 
lohnt. Denn es gibt Fälle, je nach »tarifli-
cher Lebenssituation«, in denen der Ver-
bleib in der jetzigen EG lukrativer ist als 
eine Höhergruppierung (zum Beispiel 
bevorstehender Ruhestand oder Arbeit-
geberwechsel, Verluste bei Jahresson-
derzahlung, Strukturausgleichszahlung 
oder Zulagen – allerdings: eine Kinder-
zulage bleibt erhalten). Hier hängt es im-
mer von der individuellen Situation ab: 
In welcher Stufe bin ich jetzt? Wann er-
reiche ich die nächste? Wie würde das-
selbe bei einer Höhergruppierung aus-
sehen? Hier lohnt es, sich beraten zu 
lassen, und es gilt, einen persönlichen 
rechnerischen Vergleich zwischen den 
beiden Alternativen vorzunehmen. Das 
ist auch der Grund dafür, dass die Tarif-
vertragsparteien die Entscheidung über 
einen Antrag den Beschäftigten selbst 
überlassen haben.

Wolfgang Folter, BIB-Tarifexperte
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§ 29d TVÜ-Länder: Überleitung der Beschäftigten, 

für die sich ab 1. Januar 2020 Verbesserungen in der Eingruppierung ergeben

(1) 1Beschäftigte,

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der TdL oder eines Mitgliedsverbandes der TdL ist, über den 31. Dezember 
2019 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. Januar 2020 unter den Geltungsbereich des TV-L fallen, 

sind für den Fall, dass sich für sie eine höhere Eingruppierung ausschließlich aufgrund der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Än-
derungen in der Entgeltordnung zum TV-L ergibt, für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe 
eingruppiert. 2Absatz 2 bleibt unberührt.  
3Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe in Abweichung von § 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 TV-L besondere 
Stufenregelungen in den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung zum TV-L oder nach den Anlagen 2 oder 4 geknüpft waren, gelten 
diese für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit fort; dies gilt nicht für die besonderen Stufenregelungen nach den Anlagen 
2 und 4 für die Entgeltgruppe 9.

 Protokollerklärung zu § 29d Absatz 1:

 Die Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2 gilt entsprechend. x

 x Protokollerklärung zu § 29a Absatz 2:

 1Die vorläufige Zuordnung zu der Entgeltgruppe des TV-L nach der Anlage 2 oder 4 gilt als Eingruppierung. 2Eine Überprüfung 
  und Neufeststellung der Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L nicht statt.

(2) 1Ergibt sich in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 nach den Änderungen in der Entgeltordnung zum TV-L eine höhere Entgeltgruppe, 
sind die Beschäftigten auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufenzuordnung in der höheren 
Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3War die/der Beschäftigte in der bishe-
rigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 2 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die 
bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet.

(3) 1Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember 2020 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 
2020 zurück; nach dem 1. Januar 2020 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der 
Stufenzuordnung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 unberücksichtigt. 2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2020, beginnt die Frist von 
einem Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2020 zurück.

§ 17 TV-L: Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr 
bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zu-
ordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte.

2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 100 Euro 
in den Entgeltgruppen 2 bis 8 beziehungsweise weniger als 180 Euro in den Entgeltgruppen 9a bis 15, so erhält die/der Beschäftigte 
während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 100 Euro (Entgeltgrup-
pen 2 bis 8) beziehungsweise 180 Euro (Entgeltgruppen 9a bis 15);  
steht der/dem Beschäftigten neben dem bisherigen und/oder neuen Tabellenentgelt eine Entgeltgruppenzulage oder eine Besitzstands-
zulage nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 TVÜ-Länder zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgruppenzulage bzw. 
Besitzstandszulage dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet und anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt.
3Ist der Garantiebetrag höher als der Unterschiedsbetrag bei stufengleicher Zuordnung, wird als Garantiebetrag der Unterschiedsbetrag gezahlt.
4Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.
5Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe 
zuzuordnen.

6Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus 
der in Satz 1 oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des Garantiebetrags.

 Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3:

 Für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2018 höhergruppiert wurden, richtet sich der Anspruch auf einen Garantiebetrag  
 ab 1. Januar 2019 nur dann nach § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3, wenn sie am 31. Dezember 2018 Anspruch auf einen Garantiebe- 
 trag nach § 17 Absatz 4 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung hatten.

(Auszüge, hier geringfügig umformatiert und ergänzt)



697BuB 71  12/2019

FOYER TARIF

Tabelle der Höhergruppierungsgewinne für Anträge nach § 29d TVÜ-Länder 
 
Erläuterungen zum Lesen der Tabelle: 
 

Die folgende Tabelle ist „von unten kommend“ wie folgt anzuwenden: 
Fett gedruckt sind die Beträge aus der Entgelttabelle zum TV-L, Stand 1. Januar 2020.  
Zuerst wird in einer solchen Zeile der derzeitige Entgeltbetrag aufgesucht (EG + Stufe). 
Dann ist in der direkt darüberstehenden, nicht fetten Zelle nacheinander Folgendes ablesbar:  
 Zunächst die Angabe der Stufe in der höheren EG, in die jemand bei einer Höhergruppierung in 

die nächste EG (aus der zuvor aufgesuchten jetzigen Eingruppierung) kommt  
 Sodann wird zusätzlich durch einen Pfeil „optisch“ gekennzeichnet: ob es sich dabei um eine „stu-

fengleiche Höhergruppierung“ handelt („ “) oder ob die/der Beschäftigte dabei in der höheren EG 
in einer niedrigeren Stufe (als derzeit) („ “) landet  

 Zuletzt ist der Betrag des so entstehenden „Höhergruppierungsgewinns“ (gegenüber dem jetzigen 
Entgelt) ausgewiesen (gemäß den Regelungen des § 17 Absatz 4 Satz 1-3 TV-L), nämlich: 
- entweder der errechnete Unterschiedsbetrag zwischen den beiden Entgelten  
- oder, sofern dies infrage kommt, in kursiv ein „Garantiebetrag“ (100 Euro in EG 2-8 = untere Ta- 
    bellenhälfte / 180 Euro in EG 9a-15 = obere Tabellenhälfte)  
- oder (in – zusätzlich am Ende mit x oder y gekennzeichneten – 17 Fällen) der Unterschiedsbetrag  
    aus stufengleicher Zuordnung, gemäß Anwendung der neuen Deckelungs-Regelung (s. u.) 

 

EG Stufe 1 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 4.794,35 5.180,59 5.371,94 6.051,57 6.566,22 6.763,20 

von /in  1  453,57 2  488,27 2  217,73 3   180,- 4   180,- 5  387,50 
14 4.340,78 4.692,32 4.962,86 5.371,94 5.998,76 6.178,72 

von /in  1  338,52 2  362,89 2   180,- 4  362,90 5  369,50 5  200,62 
13 4.002,26 4.329,43 4.560,37 5.009,04 5.629,26 5.798,14 

von /in  1  395,15 2  448,67 3  138,56x 4  112,16x 5  118,76x 6  122,33x 

12 3.607,11 3.880,76 4.421,81 4.896,88 5.510,50 5.675,81 
von /in  1  116,79 2  138,56x 3  409,09 3   180,- 5  494,85 5  344,38 

11 3.490,32 3.742,20 4.012,72 4.421,81 5.015,65 5.166,12 
von /in  1  123,28 2  129,97x 3  131,96x 4  270,54 5  349,69 5  209,71 

10 3.367,04 3.612,23 3.880,76 4.151,27 4.665,96 4.805,94 
von /in  1  369,83 2  384,91 2  237,58 3   180,- 4   180,- 5  417,31 

9b 2.997,21 3.227,32 3.374,65 3.781,78 4.124,89 4.248,65 
von /in  1      0,00 2      0,00x 3    98,21x 3   180,- 4   180,- 5  229,65 

9a 2.997,21 3.227,32 3.276,44 3.374,65 3.781,78 3.895,24 
von /in  1  181,68 2  190,28 2  116,65y 3    98,21y 5  376,43 5  296,63 

8 2.815,53 3.037,04 3.159,79 3.276,44 3.405,35 3.485,15 
von /in  1  168,69 2  174,54 2   100,- 3   100,- 4   100,- 5   100,- 

7 2.646,84 2.862,50 3.024,75 3.147,52 3.245,75 3.331,67 
von /in  1    45,42 2    47,62x 3    90,81x 4    92,06x 4   100,- 5   100,- 

6 2.601,42 2.814,88 2.933,94 3.055,46 3.135,24 3.221,18 
von /in  1  103,82 2  107,15 3  107,15 4  115,57 4   100,- 5   100,- 

5 2.497,60 2.707,73 2.826,79 2.939,89 3.030,89 3.092,28 
von /in  1  115,01 2  113,09 3    83,34x 3   100,- 4   100,- 5   100,- 

4 2.382,59 2.594,64 2.743,45 2.826,79 2.910,14 2.963,70 
von /in  1    31,04 2    35,73x 3  125,01 3   100,- 4   100,- 5   100,- 

3 2.351,55 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55 
von /in  1  161,43 2  172,64 2  113,10 2   100,- 4   100,- 5    71,42y 

2 2.190,12 2.386,27 2.445,81 2.505,33 2.642,24 2.785,13 
von /in   2  398,83 2  369,09 2  333,37 2  297,64 2  208,35 

1 Je 4 Jahre: 1.987,44 2.017,18 2.052,90 2.088,63 2.177,92 
 

1 Aus Stufe 1 immer in Stufe 1 – Anwendung des § 17 Abs. 4 Satz 3 TV-L („Deckelung“), zwei Fallvarianten: 
x Zuordnung in der höheren EG zu gleicher Stufe wie bisher („stufengleich“) / y Zuordnung in der höheren EG zu 
niedrigerer Stufe: In all diesen Fällen ergäbe sich eigentlich ein Garantiebetrag, da dieser aber „höher als der Un-
terschiedsbetrag bei stufengleicher Zuordnung“ wäre, wird als Garantiebetrag dieser Unterschiedsbetrag gezahlt.  

In der Tabelle sind alle einschlägigen Regelungen von TV-L und TVÜ-Länder berücksichtigt; für eine Höher-
gruppierung über mehr als eine EG hinweg ist sie aber nur eingeschränkt anwendbar. – Alle Logiken und Rech-
nungen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen und wurden mehrfach überprüft, aber ohne Gewähr. 

313.11.2019   Wolfgang Folter 


